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Daten modernisieren und weiterentwickeln – 
Impulse aus der Deutschen Rentenversicherung
Administrative Daten sind essenziell für evidenzbasierte Politik, doch ihr Potenzial bleibt in 
Deutschland bislang unausgeschöpft. Am Beispiel der Deutschen Rentenversicherung zeigt 
der Beitrag, wie Verwaltungs-, Statistik- und Forschungsdaten bereits genutzt werden, macht 
aber auch deutlich, wo technische, rechtliche und organisatorische Hürden bestehen. Er 
diskutiert Modernisierungsbedarfe, etwa bei Datenverknüpfungen, rechtlicher Zweckbindung 
oder der Infrastruktur. Politische Initiativen wie die NFDI oder ein geplantes Deutsches 
Zentrum für Mikrodaten bieten Chancen, um Forschung, Verwaltung und Politik datenbasiert 
und zukunftsfähig zu gestalten.

Dr. Christin Czaplicki ist wissenschaftliche 

Referentin in der Abteilung Forschung und 

Entwicklung der Deutschen Rentenversicherung 

Bund und Mitglied im Rat für Sozial- und 

Wirtschaftsdaten (RatSWD).

Daten sind unverzichtbar, um gesellschaftliche Ent-
wicklungen zu verstehen und politische Strategien vor-
ausschauend zu gestalten (SVR, 2023). Jüngere Krisen 
haben deutlich gemacht, dass belastbare Daten in al-
len Phasen politischer Entscheidungsprozesse – von 
der kurzfristigen Reaktion bis zur langfristigen Aus-
wertung – unerlässlich sind (z. B. ExpertInnenrat, 2022; 
RatSWD, 2023b). Institutionelle Datenquellen spielen 
dabei eine zentrale Rolle, insbesondere für die Evaluati-
on und Weiterentwicklung sozialpolitischer Maßnahmen. 
Vor diesem Hintergrund wurden in Deutschland und der 
Europäischen Union zahlreiche gesetzgeberische Initiati-
ven angestoßen, um Datenzugang, -verknüpfung und -nut-
zung zu verbessern. Auf europäischer Ebene sind insbe-
sondere sektorenspezifische Datenräume wie der Europä-
ische Gesundheits- oder Mobilitätsdatenraum zu nennen. 
In Deutschland adressieren das Forschungsdaten-, das 
Gesundheitsdaten- und das Registermodernisierungsge-
setz zentrale Aspekte von Datenzugang und -verknüpfung, 
befinden sich aber zum Teil noch im Entwurfs- oder Um-
setzungsprozess (z. B. BMBF, 2024; Riphahn et al., 2025).

Moderne Daten für Politik, Verwaltung und Forschung

Trotz dieser Fortschritte bleibt der Zugang zu relevanten 
Datenquellen in Deutschland, vor allem im europäischen 
Vergleich, weiterhin unzureichend. Forschende bekla-
gen Defizite bei Qualität, Aktualität und Umfang verfüg-
barer Daten (Chaskel et al., 2024). Der Handlungsbedarf 
wird gleichermaßen von der Wissenschaftscommunity 
und politischen Akteuren betont (Verein für Socialpolitik, 
2023; RatSWD, 2025).

Ein besonders anschauliches Beispiel für die Potenziale, 
aber auch für die bestehenden Herausforderungen admi-
nistrativer Daten liefert die  Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) (Werhan & Akremi, 2023). Die DRV erhebt und verar-
beitet umfangreiche Sozialdaten, die nicht nur zur Erfüllung 
von Verwaltungsaufgaben dienen, sondern im Rahmen 
ihres gesetzlichen Auftrags auch für wissenschaftliche 
Analysen zur Alterssicherung und Rehabilitation genutzt 
werden (§ 138 Abs. 1 Nr. 15 SGB VI). Darüber hinaus wer-
den die Daten zunehmend für ein breites Spektrum inter-
disziplinärer Forschung genutzt – etwa in der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik, der Arbeitsmarktforschung sowie in der 
lebensverlaufsbezogenen Analyse sozialer Ungleichheiten. 
Ihre langjährige Erfahrung in der datenschutzkonformen 
Aufbereitung sowie die teils bereits realisierte Verknüpfung 
administrativer Datenbestände machen sie zu einer wich-
tigen Akteurin im Bereich der datenbasierten Sozialpoli-
tik. Gleichzeitig bestehen weiterhin Hürden beim Zugang 
zu diesen Daten, bei deren Weiterentwicklung und bei der 
Erschließung neuer Quellen. Als aktives Mitglied im Rat 
für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) setzt sich die 
DRV Bund für den Ausbau einer professionellen, dauerhaft 
verankerten Forschungsdateninfrastruktur ein (Stegmann, 
2015; Thiede & Mika, 2018). Ziel ist ein erleichterter Zugang 
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zu hochwertigen, interoperablen Daten als Grundlage für 
exzellente Forschung und evidenzbasierte Politikberatung.

Vor diesem Hintergrund gibt der Beitrag einen Überblick 
über die Datenbasis der DRV, ihre Inhalte und Nutzungs-
möglichkeiten sowie bestehende Limitationen. Er skiz-
ziert Weiterentwicklungsbedarfe und diskutiert Maßnah-
men zur Verbesserung von Zugang, Qualität und interdis-
ziplinärer Nutzbarkeit.

Bisherige Modernisierungsprozesse am Beispiel der 
Datenerstellung in der DRV

Die DRV gehört zu den größten Sozialversicherungsträ-
gern in Deutschland und verarbeitet seit ihrer Gründung 
umfangreiche personenbezogene Daten. Diese sind es-
senziell für die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben in 
der Alterssicherung und Rehabilitation. Aufgrund ihrer 
Sensibilität unterliegen sie strengen datenschutzrechtli-
chen Vorgaben und werden von der DRV je nach Verwen-
dungszweck in unterschiedlicher Detailtiefe aufbereitet. 
Die differenzierte Aufbereitung der Daten ermöglicht es, 
sowohl den hohen Anforderungen an Datenschutz und 
Informationssicherheit gerecht zu werden als auch die 
Sozialdaten für administrative Zwecke, die statistische 
Berichterstattung und die wissenschaftliche Forschung 
nutzbar zu machen. Dabei entstehen drei Datenkatego-
rien mit jeweils unterschiedlichem Potenzial für die Nut-
zung und Weiterentwicklung (Abbildung 1).

Register- bzw. Verwaltungsdaten: Daten der Träger der 
Deutschen Rentenversicherung

Die Träger der Deutschen Rentenversicherung führen für 
alle Versicherten und Rentner:innen ein elektronisches 
Versicherungskonto, das Informationen zu Beitragszei-
ten, Reha-Leistungen, Rentenbeginn und -verlauf um-
fasst. Die Daten stammen aus elektronischen Meldever-
fahren (z. B. DEÜV) oder aus Anträgen und Nachweisen 
der Versicherten (z. B. Kindererziehungszeiten).

Die Verwaltungsregister zeichnen sich damit durch eine 
hohe Datenqualität, detaillierte Erfassung und intensiven 
Datenaustausch aus. Da sie personenbeziehbare Merk-
male und eindeutige Identifikatoren enthalten, gelten sie 
als Sozialdaten und unterliegen strengen datenschutz-
rechtlichen Anforderungen. Für ihre Weiterverarbeitung 
zu Statistik- oder Forschungsdaten kommen daher tech-
nische und organisatorische Schutzmaßnahmen wie 
Pseudonymisierungs- und Anonymisierungsverfahren 
zum Einsatz (Abbildung 1).

Trotz ihres hohen Informationsgehalts sind die Rohdaten 
der Versicherungskonten für die Forschung nur einge-

schränkt nutzbar. Es existiert kein einheitlicher Verwal-
tungsdatensatz, der die Daten aller 16 Regionalträger 
zusammenführt. Vielmehr sind umfangreiche Aufberei-
tungsprozesse erforderlich, die detaillierte Kenntnisse der 
Verwaltungsabläufe voraussetzen (Baur, 2009; Werhan & 
Akremi, 2023). Einheitliche, standardisierte und themen-
spezifische Datenprodukte entstehen erst im Rahmen 
der statistischen Datenverarbeitung. Zudem folgt die Da-
tenerhebung dem Prinzip der Datensparsamkeit, sodass 
wissenschaftlich relevante Inhalte fehlen oder diese von 
administrativen Definitionen abweichen können. Das er-
schwert die Vergleichbarkeit und Validierung und erfor-
dert hohen Aufwand bei der Datenharmonisierung (Cal-
derwood & Lessof, 2009).

Die Verwaltungsdaten gewinnen im Zuge der digitalen 
Transformation an Bedeutung. Die Versicherungskonten 
der DRV wurden im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes 
(OZG)1 als zentrales Register2 für die Registermoderni-
sierung identifiziert. Ziel ist ein verbesserter Datenaus-
tausch, der Mehrfacherfassungen vermeidet, Prozesse 
beschleunigt und über automatisierte Abgleiche auch die 
Datenqualität erhöht. Einen wichtigen Hebel hierfür bil-
det die angestrebte Einführung einer einheitlichen Iden-
tifikationsnummer, die neue Potenziale für registerüber-
greifende Datenverknüpfungen eröffnet – perspektivisch 
auch für die Forschung. Gleichzeitig stellt die Nutzung 
sensibler personenbezogener Daten hohe Anforderungen 
an den Datenschutz. Künftig ist der Gesetzgeber daher 
gefordert, rechtliche Grundlagen zu schaffen, die sowohl 
die Verknüpfbarkeit als auch den Schutz dieser Daten ge-
währleisten (Riphahn et al., 2025).

Statistikdaten aus dem Statistischen Berichtswesen der 
DRV Bund

Auch im Bereich der Statistik verfügt die DRV über eine 
lange Tradition strukturierter Datenerhebungen. Während 
zu Beginn vor allem Versicherungszeiten dokumentiert 
und Rentenansprüche berechnet wurden, hat die fort-
schreitende Digitalisierung die Verarbeitung und Nut-
zungsmöglichkeiten erheblich erweitert. Damit einher 
gingen ein deutlicher Anstieg des Datenvolumens und 

1	 Bei dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwal-
tungsleistungen (OZG) handelt es sich um die rechtliche Grundlage 
für das bis dato größte Modernisierungsprojekt der öffentlichen Ver-
waltung in Deutschland. Im OZG werden die Digitalisierung von Ver-
waltungsleistungen sowie deren Bereitstellung über Verwaltungspor-
tale geregelt.

2	 Der Begriff Register ist rechtlich und administrativ nicht einheitlich 
definiert. Allgemein versteht man darunter Verzeichnisse oder elek
tronische Datenbanken, in denen Informationen, insbesondere zu 
Personen und Unternehmen, für Verwaltungszwecke erfasst werden. 
Sie erleichtern den Datenaustausch zwischen Behörden, dokumen-
tieren Sachverhalte zu Nachweiszwecken und sind Grundlage für 
amtliche Statistiken (Statistisches Bundesamt, 2017).
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Abbildung 1
Prozess der Datenverarbeitung in der Deutschen Rentenversicherung: Von Registerdaten zu Forschungsdaten

Quelle: in Anlehnung an Stegmann (2015), eigene Überarbeitung.
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eine zunehmende inhaltliche Komplexität. Ein wichtiger 
Meilenstein war die Einführung gesetzlicher Vorgaben zur 
statistischen Nutzung der Daten (§ 79 SGB IV): Seit 1980 
ist die DRV verpflichtet, Statistiken zu erstellen, die nicht 
nur der internen Steuerung, sondern auch wissenschaft-
licher Forschung und politischen Entscheidungsprozes-
sen dienen. Die Auswertungen ermöglichen es, soziale 
Entwicklungen zu analysieren und langfristige Trends in 
Alterssicherung und Rehabilitation zu beobachten.

Das Statistische Berichtswesen3 generiert trägerüber-
greifende Statistikdaten auf Basis der Versicherungs-
konten und der Verwaltungsprozesse der DRV-Träger. 
Es liefert strukturierte Quer- und Längsschnittdaten zu 
Versicherung, Rente, Reha sowie zum Verwaltungs- und 
Finanzgeschehen (Stegmann, 2015). Grundlage dafür ist 
die allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Statistik in 
der Rentenversicherung (RSVwV), die die Informations-

3	 Das Statistische Berichtswesen sowie die Forschungstätigkeiten im 
Bereich Alterssicherung und Rehabilitation sind als Grundsatz- und 
Querschnittsaufgabe organisatorisch dem Träger Deutsche Renten-
versicherung Bund (DRV Bund) zugeordnet.

pflichten gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) regelt.

Da die Statistikdaten unmittelbar aus den Verwaltungs-
prozessen abgeleitet werden, zeichnen sie sich durch eine 
hohe Qualität und Validität aus. Zur Wahrung der Anony-
mität wird die Versicherungsnummer entfernt und durch 
ein Pseudonym ersetzt – aus Sozialdaten werden so Sta-
tistikdaten. Die Ergebnisse des Berichtswesens sind in 
Form aggregierter Tabellen öffentlich zugänglich über das 
Statistikportal der DRV Bund (www.statistik-rente.de).

Forschungsdaten im FDZ-RV

Das Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung 
(FDZ-RV) stellt seit 2004 Mikrodaten für die wissenschaft-
liche Forschung bereit und ermöglicht eine vertiefte Ana-
lyse interdisziplinärer Forschungsfragen. Es wurde auf 
Empfehlung der Kommission zur Verbesserung der infor-
mationellen Infrastruktur (KVI, 2001) gegründet, um For-
schung auf Basis administrativer Daten zu erleichtern und 
zugleich den Datenschutz zu sichern. Heute ist das FDZ-
RV in die nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) 
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eingebunden, Mitglied im FDI-Ausschuss4 und mit über 
40 weiteren FDZen unter dem Dach des RatSWD vernetzt.

Zentrale Aufgaben sind die Erstellung, Pflege und Veröf-
fentlichung von Metadaten sowie die themenspezifische 
Aufbereitung, Anonymisierung und Zugänglichmachung 
statistischer Daten. Die angebotenen Datenprodukte 
umfassen die Renten-, Versicherten- und Reha-Statistik 
(Werhan & Akremi, 2023). Je nach Zugangsweg und Ver-
wendungszweck stellt das FDZ-RV Daten mit unterschied-
licher Detailtiefe und Anonymisierung bereit – von anony-
misierten Scientific Use Files bis hin zu pseudonymisierten 
Datensätzen zu verschiedenen Themenschwerpunkten 
und mit großen Fallzahlen, die z. B. im geschützten Gast-
wissenschaftsraum analysiert werden können. Gemäß 
den Vorgaben des Sozialgesetzbuchs werden personen-
bezogene Daten so aufbereitet, dass ein hoher Schutz der 
Privatsphäre gewährleistet ist. Auch wenn dabei vereinzelt 
Detailinformationen verloren gehen, ermöglichen die Da-
ten dennoch ein hohes Maß an analytischer Tiefe mit gro-
ßem wissenschaftlichem Erkenntnispotenzial.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Verknüpfung mit exter-
nen Datensätzen. Zwar bieten die DRV-Daten detaillierte 
Informationen zu Versicherungsverläufen und Leistun-
gen, doch fehlen häufig Kontextvariablen, die für vertie-
fende Kausalanalysen notwendig sind (Börsch-Supan et 
al., 2020). Um diese Lücke zu schließen, werden seit den 
1990er Jahren DRV-Daten mit Befragungsdaten verknüpft 
– unter der Voraussetzung einer informierten und schrift-
lichen Einwilligung der betroffenen Personen. Gerade für 
solche Verknüpfungsprojekte bieten die Forschungsdaten 
der DRV besondere Vorteile: Sie sind qualitätsgesichert, 
standardisiert und speziell für wissenschaftliche Zwecke 
aufbereitet. Anders als operativ geprägte Verwaltungsda-
ten verfügen sie über ein kohärentes Variablenkonzept, 
konsistente Anonymisierungsverfahren und eine umfas-
sende Dokumentation. Zu den Verknüpfungsprojekten 
mit externen Daten zählen SHARE-RV, SOEP-RV und lidA 
(Börsch-Supan et al., 2020; Lüthen et al., 2022; Stallmann 
et al., 2015) sowie das BASiD-Projekt, das durch die Zu-
sammenführung von Daten der DRV, der Bundesagentur 
für Arbeit und des IAB einen umfassenden Biografiedaten-
satz geschaffen hat (Hochfellner et al., 2012). Solche Pro-
jekte eröffnen neue Perspektiven auf Erwerbsverläufe, Ge-
sundheit und soziale Sicherung und ermöglichen tiefere 
Einblicke in komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge.

4	 Der Ständige Ausschuss Forschungsdateninfrastruktur (FDI-Aus-
schuss) ist ein unabhängiges Gremium, das sich aus Vertreter:innen 
aller vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) akkreditier-
ten Forschungsdatenzentren (FDZ) zusammensetzt. Seine Aufgaben 
bestehen in der Sicherung der Datenqualität, der Verbesserung des 
Zugangs zu Forschungsdaten sowie der Förderung des Austauschs 
bewährter Verfahren. Weitere Informationen: www.konsortswd.de.

Anforderungen an die Weiterentwicklung von 
Verwaltungs-, Statistik- und Forschungsdaten

Am Beispiel der Daten der Deutschen Rentenversiche-
rung wurde hier skizziert, dass administrative Daten, je 
nach Aufbereitung, eine wichtige Grundlage für unter-
schiedliche Forschungsbereiche bilden. Trotz der vielfäl-
tigen Nutzungsmöglichkeiten der DRV-Daten besteht in-
haltlicher und technischer Weiterentwicklungsbedarf, um 
ihre Aussagekraft und Nutzbarkeit zu steigern sowie den 
Anforderungen einer modernen Forschungsinfrastruktur 
gerecht zu werden. Durch rechtliche Anpassungen könn-
ten diese Barrieren reduziert und das Forschungspotenzi-
al der DRV-Daten erheblich gestärkt werden.

Modernisierung von Verwaltungsdaten, 
Datenverarbeitungs- und Austauschverfahren

Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen ist zentral 
für eine effiziente, bürgernahe und datenbasierte Verwal-
tung. Sie schafft die Voraussetzungen für schnelles und 
flexibles Verwaltungshandeln in einer zunehmend kom-
plexen Gesellschaft.

•	 Künstliche Intelligenz (KI) kann Routineprozesse automa-
tisieren, Muster in Daten erkennen und die Verwaltung 
gezielter unterstützen – etwa in der Antragsbearbeitung, 
Bedarfsprognose oder Betrugserkennung. KI-basierte 
Analysen großer Datenmengen ermöglichen zudem eine 
frühzeitige Identifikation politischer Handlungsbedarfe.

•	 Cloud-Lösungen wie die Bundescloud oder GAIA-X 
bieten eine skalierbare und sichere Infrastruktur für die 
standortübergreifende Datenverarbeitung – ein we-
sentlicher Vorteil im föderalen Kontext.

•	 Digitale Austauschverfahren wie EESSI beschleunigen 
durch Standardisierung den grenzüberschreitenden 
Datenaustausch zwischen Sozialversicherungsträ-
gern. Das Once-Only-Prinzip, wie es im Rahmen der 
Registermodernisierung (NOOTS) verfolgt wird, ver-
meidet redundante Datenerhebungen und verbessert 
die Weiterverarbeitung. Dies reduziert Bürokratie, er-
höht die Datenqualität und entlastet Verwaltung wie 
Antragstellende (RatSWD, 2023a).

Sozialversicherungsdaten in der Forschung

Nach geltendem Datenschutzrecht dürfen personenbezo-
gene Daten grundsätzlich nur zu dem Zweck verarbeitet 
werden, zu dem sie ursprünglich erhoben wurden. In der 
Sozialversicherung bedeutet dies, dass viele administra-
tive Daten ausschließlich für die gesetzlich vorgesehenen 
Aufgaben der jeweiligen Träger verwendet werden dür-
fen. Eine wissenschaftliche Nutzung stellt in der Regel ei-
ne Zweckänderung dar, die ohne spezifische gesetzliche 
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Grundlage oder informierte Einwilligung nicht zulässig ist. 
Zwar erlaubt § 75 SGB X unter bestimmten Vorausset-
zungen die Übermittlung an die Forschung, doch sind die 
rechtlichen und organisatorischen Anforderungen hoch. 
Vor diesem Hintergrund ließe sich im Rahmen künftiger 
gesetzlicher Vorhaben prüfen, ob eine gesetzlich geregel-
te Zweckänderung für die wissenschaftliche Nutzung aus-
gewählter Sozialdaten definiert werden kann oder auf eine 
Zweckbindung grundsätzlich verzichtet werden könnte. 
Eine solche Regelung könnte die rechtliche Planbarkeit 
verbessern, den Zugang zu bestehenden Datenbeständen 
erleichtern und die empirische Fundierung politischer Ent-
scheidungen stärken (Riphahn et al., 2025).

Vor diesem Hintergrund ist auch der in § 138 Abs. 1 Nr. 15 
SGB VI gesetzlich verankerte Forschungsauftrag der DRV 
Bund zu betrachten, für den bislang konkrete Regelungen 
zur Datennutzung und zur Durchführung von Forschungs-
projekten fehlen. In anderen Sozialgesetzbüchern bestehen 
hierzu bereits weitergehende Vorschriften, die den Daten-
zugang für wissenschaftliche Zwecke strukturieren, Zu-
ständigkeiten klar regeln und standardisierte Verfahren für 
Anträge und Datenbereitstellung vorsehen. Diese Vorschrif-
ten verbessern die Transparenz, Rechtssicherheit und Ver-
fügbarkeit der Daten für die Forschung erheblich. Für die 
DRV Bund existiert bislang keine vergleichbare Ausgestal-
tung. Eine entsprechende Ausgestaltung im SGB VI, etwa 
mit klar definiertem Antrags- und Genehmigungsverfahren, 
würde die Nutzung der DRV-Daten für wissenschaftliche 
Zwecke erheblich erleichtern und zur evidenzbasierten 
Weiterentwicklung der Alterssicherung beitragen.

Rechtskreisübergreifende Datenverknüpfungen und 
Etablierung eines Deutschen Zentrums für Mikrodaten

Viele gesellschaftspolitische Fragestellungen, etwa zur Al-
tersarmut, zu ungleichen Erwerbsverläufen oder gesund-
heitlichen Disparitäten, betreffen mehrere Rechtskreise. 
Ihre fundierte Analyse setzt daher eine bereichsübergrei-
fende Verknüpfung verschiedener administrativer Daten 
voraus. Derzeit ist dies jedoch nur eingeschränkt möglich. 
Beispielsweise fehlen der DRV trotz umfangreicher Reha-
bilitationsdaten Informationen zur gesundheitlichen Vorge-
schichte der Versicherten. Eine Verknüpfung mit den Daten 
der gesetzlichen Krankenkassen würde nicht nur die Ent-
wicklung gezielterer Interventionsstrategien ermöglichen, 
sondern auch differenzierte Analysen gesundheitlicher 
Verläufe im Zusammenspiel mit Erwerbsbiografien und Re-
habilitationsmaßnahmen. Das derzeit gültige Gesundheits-
datennutzungsgesetz (GDNG) erlaubt eine solche sekto-
renübergreifende Nutzung bislang jedoch nicht.

Auch in der Alterssicherungsforschung reichen die DRV-
Daten allein nicht aus, um z. B. die sozioökonomische La-

ge älterer Menschen vollständig abzubilden. Wie Roßbach 
(2019) betont, bedarf es ergänzender Informationen zur 
betrieblichen und privaten Vorsorge sowie zur Einkom-
mens- und Vermögenssituation. Mit Projekten wie der 
Studie „Lebensverläufe und Altersvorsorge (LeA)“ geht die 
DRV bereits wichtige Schritte in Richtung einer integrier-
ten Datenbasis, die biografische, subjektive und vorsorge-
bezogene Informationen zusammenführt (Heien & Krämer, 
2018; Czaplicki et al., 2019). Um jedoch das Potenzial sol-
cher Analysen voll auszuschöpfen, braucht es eine struk-
turelle Öffnung und rechtlich abgesicherte Verknüpfbar-
keit mit externen Daten wie aus der digitalen Rentenüber-
sicht, Steuerstatistiken oder Bundesbankdaten.

Um solche bereichsübergreifenden Verknüpfungen zu 
ermöglichen, unterstützen Akteure wie der RatSWD und 
der FDI-Ausschuss die Gründung eines Deutschen Zen-
trums für Mikrodaten (DZM), das als unabhängiger Da-
tentreuhänder bestehende Datensilos auflösen, die Da-
tenverfügbarkeit verbessern und einen sicheren, daten-
schutzkonformen Rahmen für Verknüpfungen schaffen 
soll (Roßbach, 2024; Schiersch & Ullrich, 2025; Riphahn 
et al., 2025). Die DRV Bund wie auch andere Institutio-
nen bringen diesbezüglich umfassende Erfahrungen in 
der Erhebung, Verarbeitung, Verknüpfung und Bereit-
stellung sensibler Daten mit. Diese Expertise sollte beim 
Aufbau des DZM (weiterhin) einbezogen werden (Müller & 
Fitzenberger, 2025). Voraussetzung für den Erfolg eines 
solchen Vorhabens ist die enge Zusammenarbeit von Po-
litik, Verwaltung und Wissenschaft. Nur durch die koor-
dinierte Einbindung aller relevanten Akteure können be-
stehende Infrastrukturen gezielt weiterentwickelt, sichere 
und praktikable Verknüpfungsverfahren etabliert und die 
Datenqualität langfristig gesichert werden. Ohne eine 
solche strukturierte, sektorenübergreifende Verknüpfung 
verschiedener Datenquellen bleiben erhebliche Erkennt-
nispotenziale ungenutzt. Zugleich fehlt es der Politik an 
der notwendigen empirischen Grundlage, um komplexe 
gesellschaftliche Herausforderungen evidenzbasiert zu 
analysieren, gezielte Maßnahmen zu entwickeln und ihre 
Wirkung fundiert zu bewerten.

Forschungsdateninfrastruktur im Koalitionsvertrag: 
Perspektiven und politische Anschlussfähigkeit

Zentrale Herausforderungen und Zielsetzungen dieses 
Beitrags finden sich auch im Koalitionsvertrag 2025 wie-
der, in dem ein klar formulierter politischer Handlungs-
auftrag zur Weiterentwicklung der Forschungsdateninfra-
struktur enthalten ist. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung 
leistungsfähiger, dauerhaft finanzierter und rechtlich ver-
ankerter Strukturen, die den Zugang zu qualitativ hoch-
wertigen, interoperablen Daten für Wissenschaft, Verwal-
tung und Politik verbessern.
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Als zentrales Vorhaben wird die Nationale Forschungsda-
teninfrastruktur (NFDI) hervorgehoben. Sie verfolgt das 
Ziel, disziplinübergreifende Standards zu etablieren, For-
schungsdaten langfristig verfügbar und auffindbar zu ma-
chen sowie deren qualitätsgesicherte Nachnutzung zu er-
möglichen. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Versteti-
gung der NFDI unterstreicht die politische Relevanz eines 
kohärenten, strategisch ausgerichteten Ausbaus von Da-
teninfrastrukturen als Grundlage für eine zukunftsfähige, 
evidenzbasierte Wissenschafts- und Innovationspolitik. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auch die rechtli-
chen, technischen und organisatorischen Rahmenbedin-
gungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dazu gehören 
insbesondere hohe Datenschutzstandards, der Ausbau 
digitaler Infrastrukturen sowie die Kooperation zwischen 
Fachdisziplinen und datenhaltenden Institutionen.

Nur durch eine konsequente Modernisierung der Ver-
waltungs- und Forschungsdateninfrastruktur kann die 
öffentliche Verwaltung den Anforderungen einer digita-
len Gesellschaft gerecht werden. Der Erfolg hängt dabei 
maßgeblich von der koordinierten Zusammenarbeit aller 
beteiligten Akteure ab, um international anschlussfähige, 
wissenschaftlich nutzbare Datenstrukturen zu schaffen 
und datenpolitisch langfristig handlungsfähig zu bleiben.
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Title: Modernising and Improving Data – Impulses from the German Federal Pension Fund
Abstract: Administrative data is essential for evidence-based policy, but its potential has not yet been utilised in Germany. Using the 
German Pension Insurance as an example, the article shows how administrative, statistical and research data is already being used, but 
where there are technical, legal and organisational hurdles. It discusses the need for modernisation, for example in terms of data links, 
legal purpose limitation and infrastructure. Political initiatives such as the NFDI or a planned German Centre for Microdata offer oppor-
tunities to make research, administration and politics data-based and future-proof.


